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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.08.1991

Norm

ABGB §1233 C

Rechtssatz

Bei allgemeiner Gütergemeinschaft unter Lebenden haftet jeder der Ehegatten für die Schulden (auch die früheren)

des anderen zwar nicht persönlich, aber sachlich auch nach aufgelöster Gemeinschaft mit dem eingebrachten Gut;

jedoch nur für die vorher entstandenen Schulden des anderen, nicht auch für eine nach Au7ösung der

Gütergemeinschaft entstandene Schuld des anderen Ehegatten.
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